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Nr. 09 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Groß-
raum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2025; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Groß-
raum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2025 wurde im Mittelfränkischen 
Amtsblatt Nr. 12 am 16. Dezember 2024, S. 190 amtlich bekannt 
gemacht. 
Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem Tag nach der amtli-
chen Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, Direkto-
rium Bürgerservice, Digitales und Recht, Plobenhofstraße 1-9, 90403 
Nürnberg während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur 
Einsicht auf. 
 
Wunsiedel, 08.01.2025 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

gez. Peter Berek; Landrat 
 
 

Nr. 10 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
 
Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Großraum Nürnberg - ZVGN -; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 
Die von der 102. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Großraum Nürnberg am 28. November 2024 beschlos-
sene Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Großraum Nürnberg - ZVGN - vom 28. November 2024 
wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 16. Dezember 2024, 
S. 178 amtlich bekannt gemacht. 
Sie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
Wunsiedel, 08.01.2025 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

gez. Peter Berek; Landrat 
 
 

Nr. 11 
 
Stadt Schönwald 
 
Vollzug des Baugesetzbuchs 
Amtliche Bekanntmachung über die Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren zu der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 40 „An der Oststraße“ 
 
Bekanntmachung der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 

In der Sitzung des Stadtrates vom 16. Januar 2025 wurde der Plan-
entwurf gebilligt. Der Geltungsbereich sowie die Lage im Stadtgebiet 
sind aus untenstehenden nicht maßstäblichen Lageplänen ersichtlich. 

  

 

Mit der Ausarbeitung des Planes und der Durchführung des Verfah-
rens ist das Ingenieurbüro IVS aus Kronach beauftragt. 
Der gebilligte und zur frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB bestimmte Entwurf der Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 
16.01.2025, kann im Zeitraum 

vom 27. Januar 2025 bis einschließlich 24. Februar 2025 

bei der Stadt Schönwald, Schulstraße 6, 95173 Schönwald, während 
der allgemeinen Dienststunden 

Montag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Dienstag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Mittwoch: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Donnerstag: 14:00 Uhr – 17.30 Uhr 

Freitag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 

eingesehen werden. Zudem sind die Unterlagen unter 
https://stadtschoenwald.de/ in das Internet eingestellt. 

Während der Dauer der Beteiligung können Stellungnahmen elektro-
nisch übermittelt, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg (schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift) abgegeben werden. Es besteht wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden im Ämtergebäude Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Es wird darauf 
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hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Schönwald den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 

Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 

Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen sind gegenwär-
tig nicht vorhanden. 
In Punkt 5 der Begründung zur Änderung des Flächennutzungs-
planes werden Belange des Bodenschutzes und der Bodendenkmal-
pflege beschrieben, in Punkt 6 die hydrologische Situation. Belange 
des Landschafts- und Naturschutzes sowie des Immissionsschutzes 
werden in Punkt 7 erörtert. Die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung auf die zu berücksichtigenden Schutzgüter Mensch, Kultur- 
und Sachgüter, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Landschaft, 
Fläche und Boden, Wasser, Luft und Klima werden als Ergebnis der 
durchgeführten Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB im Umweltbe-
richt gem. § 2a BauGB erörtert. 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls einzusehen ist. 

Hinweis bezüglich des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 

Es wird weiterhin gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach 
§ 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß 
§ 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte gel-
tend machen können. 

Schönwald, den 20.01.2025 

gez. Klaus Jaschke; Erster Bürgermeister 

 
 

Nr. 12 
 
Stadt Schönwald 
 
Vollzug des Baugesetzbuchs 
Amtliche Bekanntmachung über die Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 40 „An der Oststraße“ 
 
Bekanntmachung der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 

In der Sitzung des Stadtrates vom 16. Januar 2025 wurde der Plan-
entwurf gebilligt. Der Geltungsbereich sowie die Lage im Stadtgebiet 
sind aus untenstehenden nicht maßstäblichen Lageplänen ersichtlich. 

   

 

Mit der Ausarbeitung des Planes und der Durchführung des Verfah-
rens ist das Ingenieurbüro IVS aus Kronach beauftragt. 
Der gebilligte und zur frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB bestimmte Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 40 „An der Oststraße“ mit Begründung und Um-
weltbericht in der Fassung vom 16.01.2025 kann im Zeitraum 

vom 27. Januar 2025 bis einschließlich 24. Februar 2025 

bei der Stadt Schönwald, Schulstraße 6, 95173 Schönwald, während 
der allgemeinen Dienststunden 

Montag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Dienstag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Mittwoch: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Donnerstag: 14:00 Uhr – 17.30 Uhr 

Freitag: 8:00 Uhr – 12:00 Uhr 

eingesehen werden. Zudem sind die Unterlagen unter 
https://stadtschoenwald.de/ in das Internet eingestellt. 

Während der Dauer der Beteiligung können Stellungnahmen elektro-
nisch übermittelt, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg (schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift) abgegeben werden. Es besteht wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden im Ämtergebäude Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
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der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Schönwald den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 

Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 

Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen sind gegenwär-
tig nicht vorhanden. 
In Punkt 5 der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan wird der Geltungsbereich hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte 
beschrieben. In Punkt 8 der Begründung wird das Freiflächenkonzept 
erörtert. Belange des Denkmalschutzes, des Immissionsschutzes 
sowie des Landschafts- und Naturschutzes (u.a. Eingriffsregelung, 
Artenschutz) werden in Punkt 11 dargelegt. Die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung auf die zu berücksichtigenden Schutzgüter 
Mensch, Kultur- und Sachgüter, Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt, Landschaft, Fläche und Boden, Wasser, Luft und Klima werden 
als Ergebnis der durchgeführten Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB im Umweltbericht gem. § 2a BauGB erörtert. 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls einzusehen ist. 

Schönwald, den 20.01.2025 

gez. Klaus Jaschke; Erster Bürgermeister 

 
 

Nr. 13 
 

 
Kommunalunternehmens Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi); 
 
KUFi – 1861 / Veröffentlichung Jahresabschluss 2023 
 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 des 
Kommunalunternehmens Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) 

 
Jahresabschluss und Lagebericht 2023 des 

Kommunalunternehmens Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) 
 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens hat gemäß § 6 Abs. 
3 Satz 1 Buchst. i der Unternehmenssatzung i. V. m. § 27 Abs. 1 der 
KUV (Verordnung über Kommunalunternehmen) in seiner Sitzung am 
12.11.2024 beschlossen: 
 

1. Der durch die Steuerkanzlei Adiuvis, Marktredwitz, erstellte 
und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bauer Audit 
GmbH, Wunsiedel, geprüfte Jahresabschluss des KUFi für 
das Geschäftsjahr 2023 wird festgestellt.  

 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 550.789,34 € wird auf 
neue Rechnung in das Geschäftsjahr 2024 vorgetragen. 

 
Eine Be- oder Entlastung des Haushaltes des Landkreises 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge findet nicht statt.  

 
2. Der Vorstand wird gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. i der Un-

ternehmenssatzung entlastet. 
 
Für den Jahresabschluss und den Lagebericht 2023 wurde durch die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bauer Audit GmbH, Wunsiedel, fol-
gender Bestätigungsvermerk vom 6. November 2024 gefertigt: 

 
 „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An das Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebir-
ge  

 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunterneh-
men Umweltschutz Fichtelgebirge – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 
Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geprüft.  

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und 
Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwal-
tungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
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stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulatio-
nen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhal-
te in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzen-
der Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern re-

sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesell-
schaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerech-
te Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus die-
sen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 
Gemäß § 27 Abs. 3 KUV wird der Jahresabschluss mit Bestätigungs-
vermerk hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen ab Montag, den 27. 
Januar 2025 bis einschließlich Freitag, den 7. Februar 2025 im Ge-
bäude des KUFi, Hornschuchstr. 101 A, 95632 Wunsiedel, Oberge-
schoss, Zimmer-Nr. OG.16 (Sekretariat des Vorstands), während der 
üblichen Dienststunden öffentlich aus. 
 
Wunsiedel, 14. Januar 2024 
Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) 

 
gez. Martin Mayer; Vorstand 

 
 

Nr. 14 
 
Sparkasse Hochfranken 
 
Aufgebot (Art. 34 ff AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 23.12.2024 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 3023177698 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 07.01.2025 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB). 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

gez. Maurer; Vorstand 
 


